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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.05.1998 

Geschäftszahl 

95/13/0171 

Rechtssatz 

Die in der Begründung eines Bescheides unternommene Verweisung auf die Begründung eines anderen, dem 
AbgPfl gegenüber ergangenen Bescheides ist zulässig (Hinweis E 31.7.1996, 92/13/0138), soferne der Partei 
damit der Nachvollzug der Begründung des Bescheides nicht verwehrt wird. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

95/13/0174 


